
   

Über den Topf 
Als ÖH Uni Innsbruck wollen wir Studierende bei ihren Projekten und Initiativen 
unterstützen. Dabei stellen wir jedoch Anspruch an gewisse Inhalte und überprüfen 
die Relevanz für Studierende. 

Der zentrale Unterschied zum Sonderprojekte Fonds („SoPro-Topf“) ist, dass die 
Bearbeitung der Anträge in diesem Fördertopf wesentlich schneller abgewickelt 
werden kann. Zusätzlich werden - wie unten weiter ausgeführt - Projekte mit gewisser 
Themensetzung bevorzugt. 

Richtlinien 
Grundsätze 
Die Hochschüler_innenschaft der Universität Innsbruck fördert Projekte und 
Aktivitäten von Studierenden der Universität Innsbruck mit finanzieller oder 
struktureller Unterstützung. Diese Projekte müssen sich mit für Studierende 
relevanten Themen befassen bzw. hauptsächlich von Studierenden getragen werden. 

Die Projekte sollten im Grundkonsens liegen - damit frei von jeder Form von 
Diskriminierung. Die Projekte können grundsätzlich alle Themen umfassen, Vorrang 
haben jedoch Projekte mit einem queeren, feministischen, antiableistischen, 
antirassistischen, antikapitalistischen, antifaschistischen und nachhaltigen Bezug. 

Nicht gefördert werden: 

● Alkoholische Getränke 
● Benzin- bzw. Tankkosten 
● (Wissenschaftliche) Abschlussarbeiten zur Erlangung eines akademischen 

Grades (Bachelorarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten, Dissertationen) 
● Projekte, die politische Parteien sowie deren Teilorganisationen oder 

Studierendenfraktionen, Listen oder wahlwerbenden Gruppen in der 
Hochschüler_innenschaft an der Universität Innsbruck oder anderen 
Hochschulvertretungen bzw. der ÖH Bundesvertretung begünstigen 
 

Projektanträge 
Der untenstehende Antrag zur Förderung "Projektfördertopf Antrag" ist 
computergestützt auszufüllen. 

Folgende Punkte sind im Antrag zu behandeln 
● Informationen zu den Veranstalter_innen 

○ Bezeichnung des Projektes 
○ Veranstalter_in / Organisation und Mitarbeiter_innen 
○ Name der Kontaktperson, Adresse, Telefon, E-Mail 



   

● Projektbeschreibung 
○ Gegenstand des Projektes, z.B. Studie, Veranstaltung, usw. 
○ Kurzbeschreibung (insb. Darstellung der Relevanz für Studierende, 

Anlass der Durchführung, Ziel des Projekts) 
○ Voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer_innen 
○ Angesprochener Personenkreis (an wen richtet sich die Veranstaltung)  
○ Ablauf (Zeitplan des Projekts, Datum des Abschlusses)  
○ Geplante Publikation(en) 

● Kostenanalyse, Finanzierungsplan 
○ Ausgaben: Gesamtkostenaufstellung mit allen Detailkosten des 

Projektes (Personal- und Sachaufwendungen, etc.) 
○ Einnahmen: Förderungen (beantragte und zugesagte) anderer 

Institutionen, Werbekooperationen, Erlöse aus dem Projekt (z.B. 
Verkauf von Publikationen, Eintritte, usw.), allenfalls Darlegung von 
Spenden für das Projekt bzw. durch das Projekt eingenommene 
Spenden inklusive Spendenempfänger_in 

○ Beantragte Finanzierung durch die ÖH 
● Weitere Informationen 

○ beigefügte Unterlagen 

Falls ein Antrag in einer bestimmten Woche behandelt werden soll, muss dieser bis 
spätestens Sonntag um 20:00 Uhr in der Vorwoche an uns geschickt werden. Nur 
vollständig ausgefüllte Anträge werden behandelt. 

Ablauf 
Unsere Förderplena finden wöchentlich statt. Es werden nur solche vollständig 
ausgefüllten Anträge behandelt, die bis spätestens Sonntag an: projekttopf@oeh.cc 
geschickt werden. Projekte und Initiativen werden erst dann besprochen, wenn der 
Antrag in dieser Frist (bis Sonntag um 20:00 Uhr vor dem Plenum) und vollständig bei 
uns eingelangt ist.  

Es ist gewünscht, dass das Projekt persönlich vorgestellt wird, um eventuelle 
Rückfragen zu klären. Wir geben den Termin rechtzeitig bei den im Antragsformular 
genannten Organisator_innen bekannt. 

Innerhalb einer Woche ab Einlangen des Eintrages, spätestens jedoch am auf das 
Einlangen folgenden Förderplena wird entschieden, ob und in welcher Höhe wir das 
Projekt fördern können. Leider können wir nicht alle Projekte in einer Höhe fördern, 
wie wir es vielleicht gerne getan hätten, da unser Budget beschränkt ist. Sobald es 
eine Entscheidung gibt, setzen wir uns mit dir in Verbindung (deshalb Telefonnummer 
und Mail Adresse) und teilen dir die Höhe und sonstige Details mit. Du / ihr erhaltet 
eine Projektnummer und müsst innerhalb drei Monaten nach dem Ablauf eures 
Projekts die entsprechenden Belege bei uns einreichen. 

mailto:projekttopf@oeh.cc


   

● Bitte überprüft im Vorfeld der Antragstellung, ob euer Projekt evtl. in 
einen der anderen (Projekt-) Förderungstöpfe fällt (sonst kann es 
sein, dass wir euch auf einen der anderen Töpfer verweisen und es geht 
wertvolle Zeit verloren) 

● Projektantrag ausfüllen (Wichtig: Es braucht eine Kontaktperson mit 
Telefonnummer UND Mail Adresse und eine aussagekräftige Beschreibung 
des Projekts, sollte es sich um eine Organisation handeln, bitte dies auch 
vermerken) 

Die Zusage über Förderungen wird stets nur unter der Bedingung der Einhaltung der 
genannten Gebarungsgrundsätze sowie Einhaltung der in diesen Richtlinien 
genannten Bestimmungen und Bedingungen sowie im Beschluss zur Förderung 
genannten Auflagen und bei Einhaltung der im Projektantrag beschriebenen 
Parameter gewährt. 

Durchführungs- und Abrechnungsgrundsätze 
Die Hochschüler_innenschaft an der Universität Innsbruck behält sich vor, über alle 
Ausgaben des Projektes die Originalbelege anzufordern. 

Das Projekt ist gemäß der Bestimmung des HSG nach den Grundsätzen der 
Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Wahrhaftigkeit und 
leichten Kontrollierbarkeit durchzuführen und abzurechnen. Nur in begründeten Fällen 
kann von der Gebarungsordnung der Hochschüler_innenschaft an der Universität 
Innsbruck abgewichen werden. Zur Abrechnung gelangen nur Kosten, die im 
Ansuchen angeführt sind. Eine Änderung der Kosten bzw. das Projektes im 
Allgemeinen müssen dem Förderplenum unverzüglich bekannt gegeben werden. Die 
genehmigte Kostenaufstellung und die Terminplanung sind verbindlich. Es können 
keine Kostenumwidmungen ohne Beschluss des Plenums vorgenommen werden. 
Falls der finanzielle oder zeitliche Rahmen eines Projektes überschritten werden 
sollte, muss vor der Überschreitung ein Antrag auf Aufstockung bzw. 
Terminüberschreitung an das Plenum gerichtet werden. 

● Du / ihr seid selbst dafür verantwortlich, die Rechnungen rechtzeitig bei der ÖH 
Uni Innsbruck einzureichen (bitte innerhalb von max. 3 Monaten nach 
Beschluss die Rechnungen einreichen, außer explizit anders vereinbart) 

● Du / ihr seid selbst dafür verantwortlich, welche Rechnungen eingereicht 
werden für ein bestimmtes Projekt (sobald die beschlossene Summe eines 
Projekts ausgezahlt wurde, können wir keine zusätzlichen Rechnungen mehr 
annehmen, sprecht euch also ab, wer welche Rechnungen einreicht!) 

● Wir vergeben keine "Blanko Förderungen" das bedeutet, für jeden 
Förderungsbetrag braucht es eine Rechnung. 

 

 



   

Auszahlung 
Die Auszahlung der zugesagten Förderung erfolgt nur unter folgenden 
Voraussetzungen: 

● Einhaltung der Gebarungsgrundsätze und vorliegenden Richtlinien sowie 
allfälliger Auflagen 

● Vorlage der Originalbelege für die vom Ausschuss genehmigten Geldmittel; 
● Angabe von Bankverbindungen, Kontonummer, Bankleitzahl, Kontoinhaber_in; 
● Verwendung des ÖH-Uni Innsbruck Logos 
● Verwendung geschlechtssensibler Sprache (Druckwerke) 

Ferner ist über jedes Projekt ein Bericht zu verfassen, der über den Verlauf, den Inhalt 
und die Ergebnisse des Projekts Auskunft gibt. Diesem Bericht sind alle, im 
Zusammenhang mit diesem Projekt erschienenen Publikationen (Broschüren, 
Flugblätter, Plakate, Videokassetten, Tonbänder, Fotos, etc.) beizulegen. Die Vorlage 
ist ebenso Bedingung für die Auszahlung der Fördermittel.  

Wird gegen diese Voraussetzungen verstoßen, verfällt die Förderung und wir nicht 
ausbezahlt.  

Nennung der ÖH 
Auf allen Publikationen, die mit dem Projekt zusammenhängen (Broschüren, 
Flugblätter, Plakate, Filme, Fotos, Videobänder, usw.) muss folgender Hinweis sein, 
dass dieses Projekt von der Hochschüler_innenschaft an der Universität Innsbruck 
unterstützt wird: 

„Gefördert durch die Hochschüler_innenschaft an der Universität Innsbruck" 

Wo eine Verwendung von Logoleisten möglich ist (Broschüren, Flugblätter, Plakate, 
usw.) hat der Schriftzug „Hochschüler_innenschaft an der Universität Innsbruck“ und 
das Logo „ÖH Uni Innsbruck“ verwendet zu werden. (Druckvorlagen können im 
Sekretariat der ÖH Uni Innsbruck, Josef-Hirn-Straße 7, 6020 Innsbruck, Tel.: +43 512 
507-35505, angefordert werden.) 

Abgesehen von der Farbe, dürfen Schriftzug und Logo nur mit Genehmigung 
verändert werden! 

Sämtliche Druckwerke (Broschüre, Buch, usw.) zu Projekten müssen auf der ersten 
Innenseite mit dem Vermerk „Gefördert durch die Hochschüler_innenschaft an der 
Universität Innsbruck“ versehen werden. 
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